
JUNI 2025

Mandanteninfo



1 Steuerrechtliche Neuigkeiten für Unternehmen

1.1 Rat der Europäischen Union: Grünes Licht für die "Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter" .................... 3

1.2 Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen: Neues Merkblatt und Vordruckmuster .......................... 3

1.3 Update vom Ministerium: Einheitliche Reiseleistungen und Steuerbefreiung klar definiert ..................... 4

1.4 Partnerschaftsgesellschaft: Zahnarzt bleibt als kaufmännischer Leiter des Praxisbetriebs 

 freiberuflich tätig ........................................................................................................................................... 4

1.5 Klage scheitert: Ist-Besteuerung für Freiberufler? .........................................................................................5

1.6 Vergütung der AG an Vorstandsmitglied: Verdeckte Gewinnausschüttungen liegen nur bei 

 Fremdinteressen im Aufsichtsrat vor ........................................................................................................... 6

2 Steuerrechtliche Neuigkeiten für alle Steuerzahler

2.1 Reform der Kleinunternehmerregelung: Aktuelles Schreiben liefert Erläuterungen................................... 6

2.2 Selbstständige Tätigkeit: Tätowierer als Künstler im Sinne des Steuerrechts ............................................. 7

2.3 Zweite Leichenbeschauerin: Ärztin ist nicht sozialversicherungspflichtig tätig ......................................... 7

2.4 Wissenschaftspreise: Preisgelder dürfen nicht reflexartig als Arbeitslohn eingestuft werden .................. 8

2.5 Stundenlohn von 5 EUR: Ehrenamtliche Tätigkeit im Museum ist nicht sozialversicherungspflichtig ..... 9

2.6 Arbeitsstätte im Ausland: Berechnung der Nichtrückkehrtage eines Grenzgängers ................................. 9

2.7 Niedriglohnsektor: Midijobs drücken Steuern und Sozialversicherungsbeiträge .................................... 10

2.8 Zur Sicherheit übereignete Aktien: Zurechnung beim Erwerber hängt von Möglichkeit der 

 Rechteausübung ab..................................................................................................................................... 10

INHALT

1



INHALT

2.9 Neubauprojekte: Auch nachträglich vereinbarte Sonderwünsche können die Grunderwerbsteuer 

 erhöhen ......................................................................................................................................................... 11

2.10 Vorsteuerabzug für Photovoltaik: Gericht erkennt Mieterstrom als eigenständige Leistung an ..............12

2.11 Vermietung: Wann sind Einkünfte aus einer Ferienwohnung steuerlich relevant? .................................... 13

2.12 Erbschaft: Steuerbefreiung für nichtgenutztes Familienheim .................................................................... 13

2.13 Grundstücksschenkung: Inwieweit der Bebauungszustand eine Rolle spielt ............................................14

2.14 Grundsteuer: Können die Bodenrichtwerte innerhalb einer Richtwertzone abweichen? ..........................14

2.15 Bundesverfassungsgericht: Der Solidaritätszuschlag darf bleiben ............................................................ 15

2.16 Verluste aus Steuerstundungsmodellen: Verrechnungsbeschränkung ist auch bei definitiven 

 Verlusten verfassungsgemäß ....................................................................................................................... 15

2.17 Noch nicht abschließend geklärt: Wann bei einer Familienstiftung Schenkungsteuer anfällt ................. 16

2.18 Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen: Wie sich Privathaushalte den Steuerbonus 

 von 20 % sichern .......................................................................................................................................... 17

2.19 E-Rezepte: Wie Krankheitskosten dem Finanzamt nachgewiesen werden können ................................... 17

2.20 Außergewöhnliche Belastungen: Auch Kosten für eine Psychotherapie lassen sich absetzen .................18

3 Weitere Neuigkeiten

3.1 Kindergeld: Sprachkurse sind keine beruflichen Ausbildungen .................................................................18

3.2 Anhebung zum 01.07.2025: Renten steigen bundesweit um 3,74 % ......................................................... 19

Steuertermine Juni / Juli 2025 ...............................................................................................................................21

2



3

1.1

•

1.2

1. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN 
FÜR UNTERNEHMEN

Wie können Privatpersonen und Unternehmen von 
der Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen 
im nichtkommerziellen Reiseverkehr profitieren? 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat hierzu 
mit Schreiben vom 12.03.2025 ein mit Stand März 
2025 aktualisiertes Merkblatt und dazugehöriges 
Vordruckmuster veröffentlicht. Das aktuelle BMF-
Schreiben ersetzt das Schreiben vom 15.03.2022.
Das Merkblatt informiert über die Voraussetzungen 
und Verfahren für die Steuerbefreiung von Aus-
fuhr lieferungen, die von Reisenden im nicht kom-
mer  ziellen Reiseverkehr sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der EU vorgenommen werden. Außer-
dem bietet es praxisorientierte Hinweise und  
ent hält ein Vordruckmuster für Ausfuhr- und Ab-
nehmer  bescheinigungen, die zur Anwendung der 
Steuerbefreiung erforderlich sind.

Das neue Merkblatt liefert detaillierte Informationen 
zu den Verfahren, die Unternehmer und Reisende 
einhalten müssen, um von der Umsatzsteuer-
befreiung zu profitieren. Wesentliche Bestandteile 
des Merkblatts sind die beiden Anlagen. Anlage 1 
erläutert die umsatzsteuerrechtliche Abgrenzung 
zwischen dem EU-Gebiet und dem Drittlandsgebiet. 
Anlage 2 enthält das Vordruckmuster "Ausfuhr- und 
Abnehmerbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke 
bei Ausfuhren im nichtkommerziellen Reisever kehr".
Die Regelung gewährleistet, dass Privatpersonen,  
die im nichtkommerziellen Reiseverkehr Waren 
aus   führen, von der Umsatzsteuer befreit werden, 
sofern sie die erforderlichen Nachweise erbringen. 
Dies betrifft insbesondere die ordnungsgemäße 
Dokumentation der Ausfuhr sowie des Abnehmers 
durch die entsprechenden Bescheinigungen. Unter-

Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen: Neues Merkblatt und Vordruckmuster

Rat der Europäischen Union: Grünes Licht für die "Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter"

Am 11.03.2025 hat der Rat der EU ein umfassendes 
Paket zur Anpassung der Mehrwertsteuervorschrif-
ten an das digitale Zeitalter verabschiedet. Dieses  
neue Gesetzgebungspaket umfasst eine Richtlinie, 
eine Verordnung und eine Durchführungsverord-
nung, die darauf abzielen, das Mehrwertsteuer -
system der EU zu modernisieren, den Verwaltungs-
aufwand für Unternehmen zu reduzieren, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Steuerbetrug  
zu bekämpfen.
Bereits am 08.12.2022 hatte die EU-Kommission 
das Paket "Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter" 
vorgestellt, das drei Vorschläge umfasst: eine Än-
derung der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie, eine  
Anpassung der EU-Verordnung zur Verwaltungs-
verbesserung und eine Durchführungsverordnung 
zur Aktualisierung der Informationsanforderungen 
für bestimmte Mehrwertsteuerregelungen. Das be-
schlossene Paket bringt Änderungen in den folgen-
den Bereichen des Mehrwertsteuersystems mit sich:

Bis 2030 erfolgt die vollständige Digitalisierung  
der Mehrwertsteuer-Meldepflichten für Unter neh-
men, die grenzüberschreitend Waren und Dienst-
leistungen an andere EU-Unternehmen verkaufen.

Online-Plattformen werden verpflichtet, die Mehr-
wertsteuer für Kurzzeitvermietungen von Unter-
künften und für Personenbeförderungen zu erhe-
ben und abzuführen, wenn einzelne Dienstleister 
dies nicht tun.
Die One-Stop-Shop-Regelung für die Mehr wert-
steuer wird verbessert und ausgeweitet, so dass 
Unternehmen nicht in jedem EU-Mitgliedstaat 
eine separate und kostspielige Mehrwertsteuer-
Registrierung vornehmen müssen.

Hinweis: 
Das neue Paket vereinfacht die Mehr wert steuer ver-
waltung für Unternehmen, verringert bürokratische 
Hürden, unterstützt kleine Unternehmen durch 
die erweiterte One-Stop-Shop-Regelung und stärkt 
die Steuerbetrugsbekämpfung durch digitale Rech-
nungen und Echtzeitmeldungen. Es tritt 20 Tage  
nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft, 
wobei die Verordnung und die Durch führungs ver-
ordnung unmittelbar gelten, während die Richt linie 
noch in nationales Recht umgesetzt werden muss.

Quelle: EU-Rat, Pressemitteilung v. 11.03.2025
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nehmer, die diese Befreiung in Anspruch nehmen 
möchten, müssen die Vorgaben des BMF beachten 
und die neuen Vordrucke entsprechend ausfüllen.

Hinweis: 
Eine Ausfuhrlieferung im nichtkommerziellen Reise-
verkehr liegt vor, wenn der Gegenstand der Liefe-

rung für private Zwecke bestimmt ist und er im 
persönlichen Reisegepäck in das Drittlandsgebiet 
ausgeführt wird.

Quelle: BMF-Schreiben v. 12.03.2025 - III C 3 - S 7133/00034/002/019

Update vom Ministerium: Einheitliche Reiseleistungen und Steuerbefreiung klar definiert

Am 13.03.2025 hat das Bundesfinanzministerium 
(BMF) eine Änderung des Umsatzsteuer-Anwen-
dungs erlasses veröffentlicht, die insbesondere den 
Abschnitt 25.1 Abs. 12 betrifft. Die hierbei im Vorder-
grund stehende Frage: Wie können die Rege lungen 
zur Besteuerung einheitlicher Reise leistungen klarer 
und rechtssicher gestaltet werden? Ziel der An-
pas sung ist es, die Regelungen zu präzisieren und 
vor allem die korrekte Anwendung der relevanten 
Umsatzsteuerbefreiungsnormen eindeutig zu defi-
nie ren.
Im Detail wird nun klargestellt, dass bei einer ein-
heitlichen Reiseleistung gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 
Umsatzsteuergesetz (UStG) die Steuerbefreiung 
nach § 4 UStG Vorrang vor der Anwendung des  
§ 25 Abs. 2 UStG hat, sofern die Voraussetzungen 
für die Steuerbefreiung erfüllt sind. Das bedeutet:  
 

Wird eine Reiseleistung als einheitlich im Sinne 
des UStG angesehen und erfüllt sie gleichzeitig 
die Voraussetzungen einer Steuerbefreiung (bei-
spiels weise nach § 4 Nr. 25 UStG), so hat diese 
Steuerbefreiung Vorrang vor der speziellen Regelung 
des § 25 Abs. 2 UStG.

Hinweis: 
Die Anpassung dient der rechtlichen Klarstellung 
und stellt sicher, dass Steuerpflichtige eine ein-
deutige Anleitung für die korrekte Anwendung der 
Umsatzsteuerregelungen im Bereich der Reise-
leistungen erhalten. Das Schreiben ist auf der 
Homepage des BMF abrufbar und im Bundes-
steuerblatt Teil I verfügbar. Die Grundsätze dieses 
Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 13.03.2025 - III C 2 - S 7419/00016/021/023

Partnerschaftsgesellschaft: Zahnarzt bleibt als kaufmännischer Leiter des Praxisbetriebs freiberuflich tätig

Wer steuerlich als Freiberufler eingruppiert wird, hat 
gegenüber Gewerbetreibenden den zentralen Vor teil, 
dass er keine Gewerbesteuer zahlen muss. Personen-
gesellschaften entfalten allerdings nur dann eine frei-
berufliche Tätigkeit, wenn sämtliche Gesellschafter 
die Merkmale eines freien Berufs erfüllen.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) bleibt eine von Zahnärzten betriebene 
Partner schaftsgesellschaft (PartG) aber auch dann 
freiberuflich tätig und kippt nicht in die Gewerb-
lichkeit, wenn einer der Zahnärzte nicht mehr selbst 
Patienten direkt am Stuhl behandelt, sondern sich im 
Praxisbetrieb der Mitunternehmerschaft weit über-
wiegend um organisatorische und administrative 
Aufgaben kümmert.
Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Zahnarzt 
(Seniorpartner) die kaufmännische Führung und die 
Organisation der ärztlichen Tätigkeit übernommen 
(z. B. Vertretung gegenüber Behörden und Kam-
mern, Personalangelegenheiten, Instandhaltung der 

zahn ärztlichen Gerätschaften). Da er nicht mehr in 
die praktische zahnärztliche Arbeit eingebunden war, 
stuften Finanzamt und Finanzgericht die Einkünfte 
der gesamten Gesellschaft als gewerblich ein.
Der BFH hielt jedoch an der freiberuflichen Einord-
nung der PartG fest und erklärte, dass alle Mitunter-
nehmer weiterhin Einkünfte aus freiberuflicher Tä-
tig   keit erzielt hätten. Die freiberufliche Tätigkeit ist 
nach den Ausführungen des Gerichts durch die 
unmittelbare, persönliche und individuelle Arbeits-
leistung des Berufsträgers geprägt. Es müsse positiv 
festgestellt werden können, dass jeder Gesellschafter 
die Hauptmerkmale des freien Berufs, nämlich die 
persönliche Berufsqualifikation und das untrennbar 
damit verbundene aktive Entfalten dieser Qualifika-
tion auf dem Markt, in seiner Person verwirklicht hat.
Die persönliche Ausübung der freiberuflichen Tä tig-
keit im vorgenannten Sinne setzt allerdings nicht 
voraus, dass jeder Gesellschafter in allen Unter neh-
mensbereichen leitend und eigenverantwortlich tätig 
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Freiberufliche Partnerschaften von Rechtsanwälten, 
Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, die be  stimm-
te Umsatzgrenzen überschreiten und ihren Gewinn 
durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln, können 
laut Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) nicht 
von der Ist-Versteuerung profitieren.

Hinweis: 
Gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Umsatzsteuergesetz 
alter Fassung (UStG a.F.) kann das Finanzamt auf 
Antrag die Ist-Besteuerung anstelle der (regulären) 
Soll-Versteuerung genehmigen, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Eine davon ist, dass der 
Unternehmer Umsätze aus freiberuflicher Tätigkeit 
erzielt. Der Vorteil der Ist-Besteuerung liegt darin, 
dass die Umsatzsteuer erst bei Zahlungseingang 
fällig wird, was die Liquidität verbessert.

Die Klägerin, eine Partnerschaft von Rechtsanwäl  ten, 
Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, ermittelte 
ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich und 
wandte zwischen 2006 und 2018 die Ist-Besteue-
rung an. Mit Wirkung ab dem 01.01.2019 widerrief 
das Finanzamt die Genehmigung hierzu aufgrund 
überschrittener Umsatzgrenzen und freiwilliger 
Buchf ührung. Mit ihrer hiergegen erhobenen Klage 
beantragte die Klägerin, die Ist-Besteuerung ab dem 
01.01.2021 zu genehmigen, da sie ausschließlich 
Umsätze aus freiberuflicher Tätigkeit ausführe, was 
die einzige Voraussetzung für die Ist-Besteuerung  
sei.

Das FG lehnte diesen Antrag ab. Es stellte fest, dass 
die Klägerin freiwillig Bücher führe und somit gemäß 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
sowie des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) die 
Voraussetzungen für die Ist-Besteuerung nicht 
erfül le. Der BFH hatte bereits in früheren Urteilen 
entschieden, dass die Ist-Besteuerung nur für Frei-
berufler möglich ist, die weder zur Buchführung 
verpflichtet sind noch freiwillig Bücher führen.
Dies entspreche dem Normzweck des § 20 Abs. 1  
Satz 1 Nr. 3 UStG a.F., der eine Erleichterung für 
Freiberufler schaffen solle, die keine Buch füh rungs -
pflichten hätten: nämlich zusätzliche Auf zeich-
nungspflichten zu vermeiden. Das BVerfG bestätigte 
diese restriktive Auslegung durch den BFH und 
erklärte sie für verfassungsgemäß.

Hinweis: 
Die Einfügung der Nr. 4 in § 20 Satz 1 UStG mit dem 
Jahressteuergesetz 2022 schloss – egal ob freiwillig 
oder wegen einer gesetzlichen Pflicht – Bücher 
führende juristische Personen des öffentlichen Rechts 
von der Ist-Besteuerung aus. Eine ähnliche Regelung 
für freiwillig buchführende Freiberufler wurde jedoch 
nicht eingeführt, da der Gesetzgeber die bisherige 
BFH-Auslegung beibehielt. Im Besprechungsfall ließ 
as FG die Revision beim BFH zu, da die Frage der 
Genehmigung der Ist-Besteuerung für frei willig 
buch führende Steuerpflichtige noch nicht höchst-
richterlich geklärt ist.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Bescheid v. 09.07.2024 - 9 K 

86/24, Rev. (BFH: V R 16/24)

Klage scheitert: Ist-Besteuerung für Freiberufler?

ist und an jedem Auftrag mitarbeitet. Die eigene 
freiberufliche Betätigung eines Mitunternehmers 
kann auch in Form der Mit- und Zusammenarbeit 
statt finden. Einen Mindestumfang für die nach 
außen gerichtete qualifizierte Tätigkeit sieht das Ein-
kommensteuergesetz nicht vor. Eine freiberufliche 
zahnärztliche Tätigkeit ist daher auch im vorliegenden 
Fall anzunehmen.
Der Seniorpartner hatte eine Tätigkeit entfaltet, die 
zum Berufsbild des Zahnarztes gehört, denn die 

kauf männische Führung und Organisation der Per-
sonengesellschaft ist die Grundlage für die Aus-
übung der am Markt erbrachten berufstypischen 
zahnärztlichen Leistungen – und damit auch Aus-
druck seiner freiberuflichen Mit- und Zusammen-
arbeit sowie seiner persönlichen Teilnahme an der 
praktischen Arbeit.

Quelle: BFH, Urt. v. 04.02.2025 - VIII R 4/22
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Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) ist steuer-
rechtlich anzunehmen, wenn bei einer Körperschaft 
(z. B. GmbH) eine Vermögensminderung oder 
verhinderte Vermögensmehrung eintritt, die durch 
das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich 
auf die Höhe des Gewinns auswirkt und in keinem 
Zusammenhang mit einer offenen Ausschüttung 
steht. Eine vGA kann im Grundsatz auch bei Ver-
gütungsvereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern 
vorliegen, die zugleich Aktionäre sind.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof  
(BFH) aber entschieden, dass Vergütungs verein-
ba rungen zwischen einer Aktiengesellschaft (AG) 
und einem Vor standsmitglied, das zugleich Minder-
heitsaktionär ist, nur ausnahmsweise eine vGA aus-
lösen können – und zwar dann, wenn im Einzelfall 
klare Anhalts punkte dafür bestehen, dass sich der 
Aufsichtsrat der AG bei der Vergütungsvereinbarung 
einseitig an den Interessen des Vorstandsmitglieds 
orientiert hat.
Im zugrunde liegenden Fall hatte eine AG durch  
ihren Aufsichtsrat mit dem alleinvertretungs berech-
tigten Vorstand eine Vergütungsvereinbarung ge trof-
fen, die umsatz- und gewinnabhängige Tantiemen-
zahlungen vorsah. Zwei Mitglieder des dreiköpfigen 
Auf sichts rats waren neben dem Vorstand ebenfalls 
Minder heitsaktionäre, das dritte Mitglied war nicht 
an der AG beteiligt. Verwandtschaftliche Beziehun-

gen zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern  
des Auf sichtsrats bestanden nicht. Das Finanzamt 
behandelte die umsatz- und gewinnabhängigen Ver-
gütungszahlungen als vGA; dies führte bei der AG  
zu einer höheren Körperschaftsteuer.
Der BFH verwarf jedoch den Ansatz einer vGA. Zwar 
dürften umsatzabhängige Tantiemen wegen der 
Ge fahr einer "Gewinnabsaugung" nur ausnahms-
weise steuerrechtlich anerkannt werden, bei Aktien-
gesellschaften sei aber zu berücksichtigen, dass für 
sie ein Aufsichtsrat handelt, der kraft Gesetzes dazu 
verpflichtet ist, bei der Vereinbarung der Vorstands-
vergütungen die Interessen der Gesellschaft zu 
wahren.
Im zugrunde liegenden Fall hatte das Vorstands-
mit glied den Aufsichtsrat auch nicht beherrschen  
können, weil ihm die für die Wahl der Aufsichts-
ratsmitglieder erforderliche Aktienmehrheit gefehlt 
und es den Mitgliedern auch nicht nahegestanden 
hatte. In einer solchen Konstellation sind vGA im 
Zusammenhang mit umsatz- oder gewinnabhängigen 
Tantiemen nach Gerichtsmeinung nur ausnahms-
weise anzunehmen – und zwar, wenn besondere 
Umstände klar ergeben, dass sich der Aufsichtsrat 
einseitig an den Interessen des Vorstandsmitglieds 
orientiert hat.

Quelle: BFH, Urt. v. 24.10.2024 - I R 36/22

Vergütung der AG an Vorstandsmitglied: Verdeckte Gewinnausschüttungen liegen nur bei Fremdinteressen im 
Aufsichtsrat vor

2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Reform der Kleinunternehmerregelung: Aktuelles Schreiben liefert Erläuterungen

Seit dem 01.01.2025 gilt eine grundlegend über -
arbeitete Kleinunternehmerregelung, die ins beson-
de re die Neufassung des § 19 Umsatz steuergesetz 
(UStG) sowie die Einführung des § 19a UStG durch 
das Jahressteuergesetz 2024 beinhaltet. Diese 
Änderungen dienen der Umsetzung der Mehr-
wert  steuersystem-Richtlinie und werden durch das 
Bundesfinanzministerium in einem aktuellen Schrei-
ben detailliert erläutert.

Nach der Neuregelung werden die Umsätze von 
Kleinunternehmern grundsätzlich von der Um satz-
steuer befreit. Dies führt zu einer vereinfachten 
Besteuerung und entlastet die betroffenen Unter-
nehmen. Änderungen ergeben sich auch beim 
Steuer ausweis: Weist ein Kleinunternehmer dennoch 
einen Steuerbetrag auf seinen Rechnungen aus, wird 
dieser nicht mehr als unberechtigter, sondern nur  
als unrichtiger Steuerausweis geschuldet.
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2.3

Selbstständige Tätigkeit: Tätowierer als Künstler im Sinne des Steuerrechts

Das Verständnis von Kunst ist subjektiv und liegt im 
Auge des Betrachters. Nicht umsonst ist die Frage 
"Ist das Kunst oder kann das weg?" nicht nur in aller 
Munde, sondern oft berechtigt. In einem aktuellen 
Fall des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) ging es 
darum, ob ein Tätowierer eine künstlerische Tätig-
keit ausübt. Das FG musste entscheiden, ob hier 
im steuerlichen Sinne ein Gewerbebetrieb oder eine 
freiberufliche Tätigkeit vorliegt.
Der Kläger ist seit 2013 als Tätowierer tätig. Sein 
ursprünglich angemeldetes Gewerbe meldete er 
2018 mit dem Hinweis "freiberuflich tätig" ab. In 
seiner Einkommensteuererklärung 2019 gab er 
einen Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit an. Das 
Finanzamt berücksichtigte den Gewinn jedoch 
als Gewinn aus Gewerbebetrieb und setzte einen 
Gewerbe steuermessbetrag fest.
Der Kläger hingegen argumentierte, er vollbringe 
vorrangig schöpferische Leistungen, bei denen sich 
eine individuelle Anschauungsweise und Gestal-
tungs kraft widerspiegelten und die eine gewisse 
künst lerische Gestaltungshöhe erreichten. Das 
Finanz amt sah dies allerdings anders: Trotz der 
kreativen Komponente sei Tätowieren handwerklich, 
da der Schwerpunkt auf der manuell-technischen 
Umsetzung liege.

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Nach Ansicht 
des Gerichts war der Kläger künstlerisch und nicht 
gewerblich tätig. Die von ihm ausgeübte Tätigkeit  
führe nach den Umständen des Einzelfalls zu Ein-
künften aus selbstständiger Arbeit. Ob die Voraus-
setzungen einer künstlerischen Tätigkeit gegeben 
sind, sei von den tatsächlichen Verhältnissen im Ein-
zelfall abhängig, die das Gericht nach seiner freien 
Überzeugung zu beurteilen habe. Die vom Kläger 
ausgeübte Tätigkeit sei dem Bereich der zweckfreien 
Kunst und nicht der Gebrauchskunst zuzuordnen.
Auch die übrigen Voraussetzungen für die Annahme 
einer selbstständigen Tätigkeit im Bereich der 
zweck freien Kunst seien erfüllt. Die Arbeiten seien 
ausschließlich auf das Hervorbringen einer ästhe ti-
schen Wirkung gerichtet. Es könne offen bleiben, ob 
der Prozess der Umsetzung der Tätowierung auf der 
Haut bei isolierter Betrachtung gewerblicher Natur 
wäre. Selbst wenn man die vom Kläger ausgeübte 
Tätigkeit nicht dem Bereich der zweckfreien Kunst, 
sondern der Gebrauchskunst zuordne, handle es sich 
um eine künstlerische Tätigkeit.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 18.02.2025 - 4 K 1875/23 G,AO, Rev. 

zugelassen

Zweite Leichenbeschauerin: Ärztin ist nicht sozialversicherungspflichtig tätig

Ob jemand mit seiner Beschäftigung abhängig 
beschäftigt (= sozialversicherungspflichtig) oder 
selbst ständig tätig ist, richtet sich nach den Einzel-
fallumständen, die das Gesamtbild der Arbeits-

leistung prägen. Eine abhängige Beschäftigung liegt 
vor, wenn jemand in einen Betrieb eingegliedert 
und an das Weisungsrecht seines Arbeitsgebers 
hin sichtlich Zeit, Dauer, Ort und Art der Leistung 

Ein vor dem 01.01.2025 erklärter Verzicht auf die 
Kleinunternehmerregelung bindet Unternehmer auch 
weiterhin für mindestens fünf Kalenderjahre. Die  
Frist beginnt ab dem ersten Kalenderjahr, für das  
der Verzicht wirksam erklärt wurde. Mit der Ein füh-
rung des § 19a UStG wird zudem ein beson de  res 
Meldeverfahren eingeführt, das es inlän dischen 
Unt ernehmern ermöglicht, auch in anderen EU-Mit-
gliedstaaten die (dortige) Klein unter  nehmerrege-
lung anzuwenden. So soll der grenzüberschreitende 
Handel vereinfacht werden.

Hinweis: 
Ein unrichtiger Steuerausweis liegt vor, wenn der 
Unternehmer eine Leistung erbringt, sich jedoch bei 

der Höhe der Umsatzsteuer irrt, etwa durch fehler-
hafte Berechnung oder falsche Anwendung von 
Steuer befreiungen. Ein unberechtigter Steueraus-
weis wiederum liegt vor, wenn keine Leistung 
erbracht wurde (z. B. bei Scheinrechnungen). Diese 
Unterscheidung ist bei der Korrektur sehr wichtig:  
Ein unrichtiger Steuerausweis kann durch eine ein-
fache Rechnungskorrektur behoben werden, wäh-
rend beim unberechtigten Steuerausweis zusätzlich  
die Beseitigung der Gefährdung des Steuerauf kom-
mens durch die Finanzverwaltung bestätigt werden 
muss.

Quelle: BMF-Schreiben v. 18.03.2025 - III C 3 - S 7360/00027/044/105
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gebunden ist. Eine selbstständige Tätigkeit liegt hin-
gegen vor, wenn ein eigenes Unternehmerrisiko, die 
Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft 
und die freie Gestaltung der Tätigkeit und Arbeitszeit 
gegeben sind.
In einem neuen Fall ist das Landessozialgericht 
(LSG) Baden-Württemberg der Frage nachgegangen, 
ob eine Ärztin mit ihrer Tätigkeit als zweite Leichen-
beschauerin einer kreisfreien Gemeinde abhängig 
beschäftigt oder selbstständig tätig war.

Hinweis: 
Die Durchführung einer zweiten Leichenschau ist 
Voraussetzung dafür, dass ein Leichnam zur Feuer-
bestattung freigegeben wird. Hierfür muss ein natür-
licher Tod bescheinigt werden.

Die Ärztin im vorliegenden Urteilsfall hatte diese 
Tätig keit nach mündlicher Beauftragung im wöchent-
lichen Wechsel mit anderen Ärzten übernommen. 
Eine Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Fried-
hofs war nur insoweit erfolgt, dass ein städtischer 
Mitarbeiter die Leichen bereitstellte und entkleidete. 
Die Rentenversicherung stufte die Tätigkeit der Ärztin 
als versicherungspflichtige abhängige Beschäftigung 
ein.
In erster Instanz entschied das Sozialgericht (SG), 
dass die Ärztin nicht versicherungspflichtig war. 
Das LSG hat diese Entscheidung nun in zweiter 
Instanz bestätigt. Wesentliches Argument für das 
Vor liegen einer selbstständigen Tätigkeit war für das 

Gericht, dass es sich bei der zweiten Leichenschau 
um einen Hoheitsakt handelt. Eine Beauftragung 
von Privatpersonen zur Erfüllung dieser öffentlichen 
Verwaltungsaufgabe ist nicht möglich. Diese Auf-
gabe wird aufgrund behördlicher Ermächtigung kraft 
Beleihung auf Dritte (hier: auf die beigeladene Ärztin) 
übertragen.
Diese übt dann nicht nur Hilfstätigkeiten im Auftrag 
der Gemeinde aus, sondern handelt mit eigener ver-
waltungsrechtlicher Kompetenz und übt eine eigene 
Hoheitsmacht aus. Sie stellt im eigenen Namen die 
Urkunde über die durchgeführte Leichenschau aus 
und handelt nicht bloß im Namen des städtischen 
Gesundheitsamtes, der Friedhofsverwaltung oder der 
Ortspolizeibehörde.
Bereits dieser rechtliche Rahmen sprach nach Über-
zeugung des LSG für eine selbstständige Tätigkeit. 
Darüber hinaus hatte die Ärztin hinsichtlich des 
Inhalts ihrer Tätigkeit völlig weisungsfrei gehandelt 
und gerade nicht arbeitsteilig mit Mitarbeitern der 
Gemeinde zusammengearbeitet. Nicht zuletzt war 
die Leistung der Beigeladenen gebührenpflichtig. 
Die von der Ärztin angesetzten Kosten in Höhe  
von 30 EUR pro Leichenschau wurden von der 
Gemeinde zunächst verauslagt, aber dann den 
Hinterbliebenen des Verstorbenen in Rechnung ge-
stellt. Damit fehlte den Zahlungen auch die Eigen-
schaft eines Arbeitsentgeltes.

Quelle: LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 22.01.2025 - L 5 BA 

1266/24

Wissenschaftspreise: Preisgelder dürfen nicht reflexartig als Arbeitslohn eingestuft werden

Wer ein Preisgeld erhält, sollte zeitnah die Frage nach 
der Steuerpflicht klären lassen, denn ist das Geld  
erst einmal ausgegeben und fordert das Finanzamt 
dann später seinen (Steuer-)Anteil ein, steht der 
Preis  träger ärmer da als zuvor. Ob ein Steuerzugriff 
erfolgt, richtet sich nach der Art des Preisgelds: Es 
bleibt steuerfrei, wenn der zugrunde liegende Preis 
ein Lebenswerk oder Gesamtschaffen würdigt, die 
Persönlichkeit des Preisträgers ehrt, eine persön-
liche Grundhaltung auszeichnet oder eine Vorbild-
funk tion herausstellt. Hierunter fallen beispielsweise 
Nobelpreise.
Steuerpflichtig sind demgegenüber Preisgelder, die 
in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der 
Tätigkeit der ausgezeichneten Person stehen. Dies 
ist der Fall, wenn die Preisverleihung wirtschaftlich 
den Charakter eines leistungsbezogenen Entgelts 
hat und sowohl Ziel als auch Folge der ausgeübten 

Tätig keit ist (z. B. bei Ideenwettbewerben von 
Archi tek ten). Angestellte einer Universität, die mit 
Wissenschaftspreisen ausgezeichnet werden, müs-
sen die Preisgelder als Arbeitslohn versteuern, wenn 
ein klarer Zusammenhang mit dem zur Universität 
bestehenden Dienstverhältnis gegeben ist.
Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt 
aber, dass Wissenschaftspreise nicht reflex artig mit 
dem Dienstverhältnis verknüpft werden dürfen. Im 
zugrunde liegenden Fall war ein Nach wuchs wissen-
schaftler als wissenschaftlicher Mitarbeiter und als 
Lehrbeauftragter an Universitäten tätig gewesen; an-
schließend war er zum Hochschulprofessor berufen 
worden und war daneben freiberuflich als Dozent 
und Berater tätig. Seit Beginn seiner wissenschaft-
lichen Karriere hatte er acht Publikationen verfasst, 
die ihm die Habilitation einbrachten. Für seine Habi-
li tationsschriften hatte er einen mit einem Preis-
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2.6 Arbeitsstätte im Ausland: Berechnung der Nichtrückkehrtage eines Grenzgängers

Wer an einer Landesgrenze lebt, kann sich ent-
schei den, in welchem Land er arbeiten oder auch  
wohnen will. Möglich ist es auch, in dem einen 
Land zu wohnen und in dem anderen zu arbeiten. 
Damit am Ende nicht beide Länder die Einkünfte 
besteuern, gibt es sogenannte Doppelbesteuerungs-
a bkommen (DBA), die die Besteuerung regeln und  
immer nur einem Land das Besteuerungsrecht 
zuweisen. Im Ver hältnis zur Schweiz gibt es zudem 
spezielle Regelungen für Grenz gänger. Hier ist ins-
besondere die Anzahl der Tage entscheidend, an 
denen man nicht zu seinem Wohnsitz zurückgekehrt 
ist. Im Streit  fall musste das Finanzgericht Baden-
Württem berg (FG) entscheiden, wie sich eine Teil-
zeittätigkeit auf die Berechnung auswirkt.
Der Kläger war im Streitjahr in Teilzeit mit einem 
Beschäftigungsumfang von 90 % bei einer Firma 
in der Schweiz angestellt. Er hatte eine Wohnung 

in Deutschland und ein Zimmer in der Schweiz. 
Der Lebensmittelpunkt lag jedoch bei der Familie 
in Deutschland. Das Finanzamt versteuerte den 
gesamten Arbeitslohn in Deutschland. Der Kläger 
war aber der Ansicht, die Schweiz habe das Besteue-
rungsrecht, da er kein Grenzgänger sei.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Deutschland 
hat nicht das Besteuerungsrecht für die in der  
Schweiz erzielten Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Tätigkeit. Der Kläger ist kein Grenzgänger nach dem 
DBA. Er ist berufsbedingt an mehr als 54 Tagen  
(90 % von 60 Tagen aufgrund der Teil zeit be schäf-
tigung) nicht an seinen Wohnsitz in Deutschland 
zurückgekehrt. Ein tägliches Überqueren der Grenze 
zur Schweiz ist für die Begründung der Grenz gänger-
eigenschaft nicht erforderlich, ein gelegent liches 
Überqueren jedoch nicht ausreichend.

Wer in einem gemeinnützig geführten Museum tätig 
wird und dafür einen geringfügigen Stundenlohn 
erhält, übt eine ehrenamtliche Tätigkeit aus ideellen 
Zwecken aus und muss darauf keine Sozial ver siche-
rungsbeiträge entrichten – dies entschied kürzlich 
das Hessische Landessozialgericht.
Geklagt hatte ein gemeinnütziger Verein, der ein 
Museum betrieb und vier Personen für Tätigkeiten 
im Bereich des Einlasses und der Kasse einen Stun-
den lohn von 5 EUR gezahlt hatte. Die Deutsche 
Rentenversicherung bewertete die über der jähr-
lichen Ehrenamtspauschale von 720 EUR hinaus-
gehenden Beträge als Arbeitsentgelt und forderte 
Sozialversicherungsbeträge nach.
Die Sozialrichter verneinten hingegen eine Bei-
trags pflicht und verwiesen darauf, dass es sich um  
bloße pauschale Aufwandsentschädigungen gehan-

delt habe, mit denen Fahrtkosten und Verpflegung 
abge golten werden sollten. Die Vergütung von 5 EUR 
pro Stunde lag erheblich unter dem Mindestlohn  
und war evident hinter einer adäquaten Gegen-
leistung für die Tätigkeit zurückgeblieben.
Dass die Zuwendungen die steuerrechtliche Ehren-
amtspauschale überschritten hatten, war für das 
Gericht unbeachtlich. Da die betroffenen Per sonen 
ihren Lebensunterhalt über anderweitige Ein kunfts-
quellen gesichert hatten (insbesondere über Renten), 
konnte ein Missbrauchsfall ausgeschlossen werden.

Hinweis: 
Die Revision gegen die Entscheidung wurde zuge-
lassen.

Quelle: LSG Hessen, Urt. v. 23.01.2025 - L 1 BA 64/23

Stundenlohn von 5 EUR: Ehrenamtliche Tätigkeit im Museum ist nicht sozialversicherungspflichtig

geld dotierten Wissenschaftspreis eines Insti tuts  
erhalten, dieses Preisgeld wurde vom Finanzamt als 
steuer pflichtiger Arbeitslohn erfasst.
Der BFH lehnte eine Besteuerung jedoch ab und 
erklärte, dass kein Veranlassungszusammenhang 
zwischen den beruflichen Tätigkeiten und dem 
Preis   geld bestanden habe. Es habe kein Arbeits-
lohn vorgelegen, da der Preis nicht für die Tätig keit 
als Hochschulprofessor zugewandt worden war und  
kein Ertrag aus diesem Dienstverhältnis darstellte. 

Der Preis habe sich auf die Habilitationsschriften 
bezogen, die zum ganz überwiegenden Teil vor 
der Berufung in das Professorendienstverhältnis 
ver  fasst worden waren. Es sei also die frühere  
wis sen schaftliche Tätigkeit ausgezeichnet worden. 
Unerheblich war für den BFH, dass die Habilitation 
für das berufliche Fortkommen förderlich gewesen 
war.

Quelle: BFH, Urt. v. 21.11.2024 - VI R 12/22
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Eine Nichtrückkehr aufgrund der Arbeitsausübung 
erfolgt dann, wenn dem Steuerpflichtigen eine Rück-
kehr nach Deutschland nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist. Entscheidend sind die konkreten 
Um  stände des Einzelfalls. Maßgebend für die Aus-
legung des Begriffs der "Zumutbarkeit der Rück-
kehr" sind daher für den Senat die Art der Tätigkeit,  
der Arbeitsbeginn, das Arbeitsende, die Entfernung 

und die Zeitdauer für eine Fahrt zwischen inlän-
discher Wohnung und Arbeitsort – und nicht nur die 
Entfernung oder die Reisezeit. Folglich war der Kläger 
kein Grenzgänger.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 12.06.2024 - 2 K 2189/21, 

Rev. (BFH: VI R 31/24)

Fast jeder kennt den Minijob, bei dem Erwerbstätige 
aktuell durchschnittlich 556 EUR pro Monat ver-
dienen dürfen, ohne Steuern und Sozialabgaben 
zahlen zu müssen. Nicht ganz so bekannt ist der 
Midijob, bei dem man derzeit bis zu 2.000 EUR im 
Monat verdienen darf – und dabei nur reduzierte 
Beiträge an die Sozialversicherung zahlen muss. Ist 
der Midijob die einzige Tätigkeit, stellt er den Ein-
stieg in die sozialversicherungspflichtige Beschäf ti-
gung dar. Er wird auch "Übergangsbereich" genannt 
– der Verdienst aus einem Midijob muss zwischen  
556,01 EUR und 2.000 EUR liegen.
Die Sozialversicherungsbeiträge werden nicht nach 
einem starren Prozentsatz vom Lohn berechnet, 
sondern ergeben sich aus einer speziellen Berech-
nung, die zu reduzierten Beiträgen führt. Ein zen-
traler Vorteil: Trotz dieser Minderung stehen dem 
Erwerbstätigen die vollen Leistungen aus den 
verschiedenen Sparten der Sozialversicherung zu.

Hinweis: 
Für bereits sozialversicherungspflichtig beschäftigte 
Arbeitnehmer, für die der Midijob ein zweiter Job 
ist, entfällt der Vorteil des Übergangsbereichs. Das  
heißt: Sie müssen die vollen Sozial versiche rungs-
beiträge zahlen. Zudem wird ihr Midijob-Gehalt  
nach Steuerklasse VI versteuert.

Für geringfügig Beschäftigte in einem Minijob kann 
es sich mit Blick auf die Sozialversicherung unter 
Umständen lohnen, regelmäßig etwas mehr Stun-

den zu arbeiten und dadurch in einen Midijob zu 
wechseln. Dies hat den Vorteil, die vollen Leistungen 
der Sozialversicherung beanspruchen zu können, 
obwohl man nur reduzierte Beiträge zahlt.
Ein Rechenbeispiel: Bei einem regelmäßigen Ver-
dienst von monatlich 557 EUR ist der Erwerbstätige  
knapp über der Grenze, ab der er in einem Midijob  
tätig ist, so dass dank der speziellen Berechnungs-
formel lediglich 2,54 EUR für Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung fällig werden 
(kinder loser Arbeitnehmer über 23 Jahre, Steuer-
klasse I, keine Kirchensteuer, Krankenkassen-Zusatz-
beitrag 2,6 %).
Ein Minijobber, der 556 EUR verdient und sich nicht 
von der Rentenversicherungspflicht befreien lässt, 
zahlt in die Rentenversicherung hingegen einen 
Eigen anteil von 3,6 % ein. Dies sind rund 20 EUR – 
also deutlich mehr, als der Midijobber mit einem 
Verdienst von 557 EUR für den kompletten Bereich  
der Sozialversicherung zahlt. Selbst bei einem Ver-
dienst von 600 EUR wären es mit Beiträgen von  
15,33 EUR noch etwas weniger als beim Minijob.
Auch Lohnsteuer wird bei Midijobs entweder nur in 
geringer Höhe oder gar nicht fällig: Bei Arbeitneh-
mern in Steuerklasse I fällt bei einem monatlichen 
Verdienst bis 1.400 EUR gar keine Lohnsteuer an. Bei 
1.500 EUR ergibt sich ein monatlicher Steuerabzug 
von 13,25 EUR und bei 2.000 EUR von 97,33 EUR.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung  

v. 24.03.2025

Niedriglohnsektor: Midijobs drücken Steuern und Sozialversicherungsbeiträge

Zur Sicherheit übereignete Aktien: Zurechnung beim Erwerber hängt von Möglichkeit der Rechteausübung ab

Die Abgabenordnung bestimmt, dass Wirt schafts-
güter grundsätzlich dem zivilrechtlichen Eigentümer 
zuzurechnen sind. Abweichend hiervon muss ein 
Wirtschaftsgut aber derjenigen Person zugerechnet 
werden, die die tatsächliche Herrschaft über das 
Wirtschaftsgut ausübt – und zwar in der Weise,  

dass sie den Eigentümer im Regelfall für die ge-
wöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf  
das Wirt schafts gut wirtschaftlich ausschließen kann. 
In die sem Fall spricht man von wirtschaft lichem 
Eigen    tum. 
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2.9 Neubauprojekte: Auch nachträglich vereinbarte Sonderwünsche können die Grunderwerbsteuer erhöhen

Wenn Sie ein unbebautes Grundstück erwerben und 
anschließend bebauen lassen, müssen Sie damit 
rechnen, dass das Finanzamt (FA) nicht nur den 
bloßen Bodenwert mit Grunderwerbsteuer belastet, 
sondern auch die Bauerrichtungskosten. Grund 
hierf ür sind die Regelungen zum sogenannten ein-
heitlichen Vertragswerk, nach denen zu prüfen ist,  
ob der Gegenstand des Erwerbsvorgangs das unbe-
baute oder das (zukünftig) bebaute Grundstück war.
Nach zwei neuen Urteilen des Bundesfinanzhofs 
(BFH) erhöhen auch Entgelte für nachträglich ver-
ein barte Sonderwünsche beim Hausbau die Grund-
erwerbsteuer, wenn ein rechtlicher Zusam men hang 
mit dem Grundstückskaufvertrag besteht. Diese 
Ent gelte können vom FA dann mit einem se pa ra ten 
nachträglichen Steuerbescheid besteuert wer den. 
Nicht besteuert werden dürfen allerdings Haus-
anschlusskosten, die der Grundstückskäufer bereits 

nach dem (ursprünglichen) Grundstückskaufvertrag 
verpflichtend übernehmen muss.
In den beiden zugrunde liegenden Verfahren hatten 
sich die Bauträger in den Kaufverträgen auch zum 
Bau der noch nicht errichteten Immobilien ver-
pflichtet. Nach Beginn der Rohbauarbeiten an den 
jeweiligen Gebäuden hatten die Käufer noch Ände-
rungs wünsche bei der Bauausführung geäußert. 
Das FA hielt die Entgelte für die nachträglichen 
Sonder wünsche für grunderwerbsteuerpflichtig und 
erließ entsprechende Grunderwerbsteuerbescheide 
gegenüber den jeweiligen Käufern.
Der BFH gab dem Amt recht und verwies darauf, 
dass auch Leistungen zur grunderwerbsteuerlichen 
Gegenleistung gehören würden, die der Erwerber 
des Grundstücks dem Veräußerer zusätzlich neben 
der beim Erwerbsvorgang vereinbarten Gegen-
leistung gewährt. Diese Leistungen dürften separat 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in einem 
neuen Urteil mit der Frage befasst, wem das wirt-
schaft  liche Eigentum an zur Sicherheit über eigneten 
Aktien zuzurechnen ist. Im zugrunde liegenden 
Fall hatte die Klägerin mit ihrer Bank zeit- und 
betragsgleiche, gegenläufige Wertpapierpensions- 
und Wertpapierdarlehensgeschäfte abgeschlossen. 
Für die Dauer der Wertpapierdarlehen hatte sie als 
Sicherheit börsennotierte britische Aktien von ihrer 
Bank erhalten (gegen Zahlung einer Gebühr). Über 
diese Aktien konnte sie uneingeschränkt verfügen 
und mit ihnen verbundene Stimmrechte ausüben.
Bei Beendigung der Wertpapierdarlehen musste sie 
Aktien gleicher Art und Menge zurückübertragen; 
ausgeschüttete Dividenden hatte sie zeit- und 
betragsgleich an ihre Bank weiterzuleiten. Da be zo-
gene Dividenden nach der damaligen Rechtslage 
steuerfrei gewesen waren, die Weiterleitung der 
Dividenden jedoch steuerlich als Betriebsausgabe 
abziehbar war, ergab sich in Höhe der bezogenen 
Dividenden ein steuerlicher Verlust. Diesen Verlust 
maximierte die Klägerin, indem sie Aktien, deren 
Ausschüttungen sie bereits empfangen hatte, vor-
zeitig gegen solche austauschte, bei denen die 
Ausschüttung noch anstand.
Das Finanzamt sah hierin einen Missbrauch von 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten und erhöhte 
den Gewinn der Klägerin um die bezogenen Divi-
denden. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage in  
erster Instanz ab und rechtfertigte die Gewinn-

er  höhungen damit, dass die britischen Aktien 
steuerlich nicht der Klägerin, sondern ihrer Bank 
zuzurechnen gewesen seien, so dass es auf einen 
Gestaltungsmissbrauch nicht angekommen sei.
Der BFH vertrat jedoch die Auffassung, dass die 
Aktien steuerlich der Klägerin zuzurechnen gewesen 
seien, weil ihr – anders als beim klassischen Siche-
rungseigentum – die wesentlichen mit den Aktien 
verbundenen Rechte zugestanden hätten. Werden 
Aktien zur Sicherheit übereignet, sind sie steuerlich 
ab dem Eigentumsübergang dem Erwerber und 
Siche rungsnehmer zuzurechnen, wenn dieser die 
wesent lichen mit den Aktien verbundenen Rechte 
(insbesondere Veräußerung und Ausübung von 
Stimm rechten) rechtlich und tatsächlich unabhängig 
vom Eintritt eines Sicherungsfalls ausüben kann.
Nicht relevant sind für die Zurechnung subjektive 
Absichten, die bestehenden Befugnisse auch tat-
sächlich wahrnehmen zu wollen. Solche Motive 
können jedoch bei einer Prüfung eines Gestal tungs-
missbrauchs beachtlich sein.

Hinweis: 
Ob ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt, konnte der 
BFH auf der Grundlage der tatsächlichen Fest stel-
lungen des FG nicht abschließend prüfen. Der Fall 
wurde daher an das FG zurückverwiesen.

Quelle: BFH, Urt. v. 13.11.2024 - I R 3/21
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Vorsteuerabzug für Photovoltaik: Gericht erkennt Mieterstrom als eigenständige Leistung an

Was bedeutet das Urteil des Finanzgerichts  
Münster (FG) vom 18.02.2025 für Vermieter, die in 
Photo vol taikanlagen (PV-Anlagen) investieren? Diese 
aktuelle Entscheidung könnte weitreichende steuer  -
liche Vor teile bringen: Die Lieferung von Mieter-
strom wird nun nicht mehr als unselbstständige  
Neben  leistung zur umsatzsteuerfreien Wohn raum-
ver mie tung betrach  tet, sondern als eigenständige 
Haupt leistung.
Im Besprechungsfall hatte der Kläger, der Eigen-
tümer eines umsatzsteuerfrei vermieteten Mehr-
familien hauses, auf dem Dach dieses Gebäudes eine 
PV-Anlage installiert und lieferte den dort erzeugten 
Strom an seine Mieter. Zusätzlich bezog er externen 
Strom, um eine lückenlose Stromversorgung zu 
gewährl eisten. Die Stromlieferungen an die Mieter 
wurden über die Betriebskosten abgerechnet. Aus  
der Anschaffung der PV-Anlage machte der Kläger  
den Vorsteuerabzug geltend. Das Finanzamt ver-
weigerte jedoch den vollständigen Vorsteuerabzug, 
da es die Stromlieferungen als unselbstständige  
Ne ben leistungen zur umsatzsteuerfreien Vermie-
tung einstufte.
Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Die Richter stellten 
klar, dass die Lieferung von Mieterstrom eine eigen-
ständige Hauptleistung darstellt, sowohl hinsicht-
lich des selbsterzeugten Stroms aus der PV-Anlage 
als auch hinsichtlich des extern bezogenen Stroms.  
 

Eine einheitliche Leistung liege nur dann vor, wenn 
mehrere Einzelleistungen untrennbar miteinander 
ver bunden seien. Im Besprechungsfall hatten die 
Mieter jedoch die Möglichkeit, ihren Stromlieferanten 
selbst zu wählen und über ihren Stromverbrauch zu 
entscheiden.
Das gesetzliche Koppelungsverbot von Miet- und 
Energieversorgungsverträgen nach dem Energie wirt-
schaftsgesetz zeige zudem, dass Miet- und Strom-
lieferungsverträge voneinander unabhängig seien. 
Diese Freiheit der Mieter zum Stromanbieterwechsel 
sowie die individuelle Verbrauchserfassung durch 
separate Stromzähler sprächen klar für die Einstufung 
der Stromlieferung als eigenständige Leistung.

Hinweis: 
Vermieter, die in eine PV-Anlage investieren, können 
nun den vollen Vorsteuerabzug geltend machen – 
unabhängig davon, ob der Strom selbst erzeugt oder 
extern bezogen wird. Diese Entscheidung stimmt  
mit früheren Urteilen des Bundesfinanzhofs über ein, 
der den Nebenkosten zugrundeliegende Leistungen 
wie die Zurverfügungstellung von Wasser, Strom 
oder Wärme, über deren Verbrauch die Mieter eben-
falls selbst entscheiden können, als eigenständige 
Leistungen anerkennt.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 18.02.2025 - 15 K 128/21 U, Rev. nicht 

zugelassen

besteuert werden. Zusätzliche Leistungen, zu denen 
sich der Käufer bereits bei Abschluss eines Grund -
stückskaufvertrags verpflichtet, unterlägen hin  gegen 
schon im Rahmen der Besteuerung des Immo bi lien-
kaufpreises der Grunderwerbsteuer.
Nachträglich vereinbarte Sonderwünsche sind jedoch 
nur dann steuerpflichtig, wenn sie in einem recht-
lichen Zusammenhang mit dem Grundstücks kauf-
vertrag stehen. Diesen rechtlichen Zusammenhang  
sah der BFH im ersten Verfahren darin, dass der 
Käufer laut Kaufvertrag verpflichtet war, die Mehr-
kosten für nachträgliche Sonderwünsche zu tragen, 
und er diese nach den vertraglichen Regelungen  
nicht ohne Weiteres selbst ausführen lassen durfte.

Im zweiten Verfahren war der rechtliche Zusam-
men hang mit dem Grundstückskaufvertrag für die 
nach träglichen Sonderwünsche "Innentüren, Roll-
laden  motoren, Arbeiten und Materialien für Boden -
be läge" dadurch gegeben, dass der Kaufvertrag 
selbst Abweichungen von der Bauausführung nach 
entsprechender Vereinbarung vorsah.

Hinweis: 
Wer den Kauf eines Grundstücks samt anschließen-
der Bebauung plant, sollte vorab mit seinem steuer-
lichen Berater besprechen, welche grunderwerb-
steuer  lichen Folgen er einkalkulieren muss.

Quelle: BFH, Urt. v. 30.10.2024 - II R 15/22; BFH, Urt. v. 30.10.2024 

- II R 18/22
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Vermietung: Wann sind Einkünfte aus einer Ferienwohnung steuerlich relevant?

Wenn Sie Einkünfte aus Vermietung erzielen, sind 
diese nicht automatisch steuerlich zu berück sich-
tigen. Vor allem wenn Sie nur Verluste erzielen, 
schaut das Finanzamt genauer hin. Beispielsweise 
soll so vermieden werden, dass aus der Vermie-
tung einer Ferienwohnung laufend Verluste erzielt 
wer den, die sich steuermindernd auswirken. Daher 
wird genau darauf geachtet, ob sich über einen  
be stimmten Zeitraum hinweg insgesamt positive 
Ein  künfte ergeben oder ob die ortsübliche Ver mie-
tungszeit gegebenenfalls erheblich unterschritten 
wur de. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) 
musste im Urteilsfall entscheiden, ob die Verluste 
des Steuerpflichtigen weiterhin in der Ein kommen-
steuererklärung zu berücksichtigen waren.
Die Klägerin erzielte in den Streitjahren Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung von fünf Objek-
ten. Für das relevante Objekt erzielte sie seit 2008  
nur Verluste. Alle Steuerfestsetzungen waren vor -
läu fig. In 2020 erfolgte eine Prüfung. Nach Ansicht 
des Prüfers war zu unterscheiden, ob die Ferien-
wohnungen auch selbst genutzt oder nur an 
wechselnde Feriengäste vermietet bzw. ansonsten 
für diese bereitgehalten werden. Er kam zu dem 
Ergebnis, dass in den Jahren 2008 bis 2011 jeweils  
50 % der Kosten als Werbungskosten zu berück-
sichtigen seien.

In den Jahren 2012 bis 2015 seien die Verluste in 
voller Höhe steuerlich anzuerkennen. Ab 2016 lagen 
die Vermietungstage deutlich unter der ortsüb li chen 
Vermietungsauslastung. Dennoch wurden die Ver -
luste in 2016 aufgrund eines renovierungs be ding ten 
Leerstands der Wohnung noch anerkannt, ab 2017 
jedoch nicht mehr.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Bei 
einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit ist 
grundsätzlich von der Absicht des Steuerpflichtigen 
auszugehen, einen Einnahmenüberschuss zu erwirt-
schaften. Bei Ferienwohnungen gilt dies nur, wenn 
das Vermieten die ortsübliche Vermietungszeit von 
Ferienwohnungen nicht erheblich (das heißt um 
mindestens 25 %) unterschreitet. Dies ist aller-
dings keine starre Grenze. Die Absicht, einen Total-
überschuss zu erzielen, kann als sogenannte innere 
Tatsache nur anhand äußerer Merkmale beurteilt 
werden. Aus objektiven Umständen muss auf das 
Vorliegen oder Fehlen der Absicht geschlossen 
werden. Entscheidend ist die tatsächlich mögliche 
Bette nauslastung.
In den Jahren 2017 und 2018 lag die Auslastung 
um mehr als 25 % unter dem Durchschnitt, so 
dass der Senat keine Einkünfteerzielungsabsicht 
mehr erkennen konnte. Somit war auch keine Ver-
lustberücksichtigung möglich.

Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 22.11.2023 - 2 K 2137/20, Rev. 

(BFH: IX R 23/24)

Erbschaft: Steuerbefreiung für nichtgenutztes Familienheim

Wenn Sie ein Haus erben, in dem der Erblasser vor-
her gewohnt hat, kann dieses unter bestimmten 
Voraussetzungen von der Erbschaftsteuer befreit 
werden. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass Sie 
das Objekt nach der Erbschaft selbst bewohnen. 
Aber wie wird eigentlich das Wohnobjekt definiert? 
Und wie ist es zu bewerten, wenn mehrere Objekte 
miteinander verbunden sind? Ob auch in solchen 
Fällen eine Steuerbegünstigung einschlägig ist, 
musste das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) 
kürzlich entscheiden.
Der Kläger war Alleinerbe einer Eigentumswohnung 
(Wohnung I). Diese bestand aus zwei Wohnein-
hei ten auf derselben Etage, die über einen Balkon 
miteinander verbunden waren und als gemeinsamer 
Familienwohnsitz betrachtet wurden. In dieser Woh-
nung lebte die Erblasserin bis zu ihrem Tod. An  

einer weiteren, ca. 130 Meter von Wohnung I ent-
fernten Eigentumswohnung (Wohnung II) erbte er 
einen Miteigentumsanteil von 50 %.
Der Kläger reichte die Erbschaftsteuererklärung ein 
und beantragte für den Miteigentumsanteil an Woh-
nung II die Steuerbefreiung für ein Familienheim.  
Die Erblasserin habe geplant, in Wohnung II um zu-
ziehen, sei aber aus gesundheitlichen Gründen daran 
gehindert worden. Das Finanzamt gewährte dem 
Kläger die von ihm begehrte Steuerbefreiung jedoch 
nicht.
Die Klage vor dem FG war unbegründet. Zu Recht 
wurde der Miteigentumsanteil an Wohnung II nicht 
von der Erbschaftsteuer befreit. Die Voraussetzungen 
für eine Behandlung der Wohnung II als Familien-
heim lagen nicht vor. Wohnung II war weder der 
Lebens mittelpunkt der Erblasserin noch wurde sie  
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zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen Anschaffung 
und Versterben von ihr zu Wohnzwecken genutzt. 
Auch wenn im Streitfall die beiden Wohnungen inner-
halb der Familie als eine Einheit betrachtet wurden 
und allen Familienmitgliedern zu Wohnzwecken 
dienten, handelt es sich um baulich voneinander 
getrennte Immobilien und demgemäß um steuer- 

und bewertungsrechtlich separate Vermögenswerte. 
Daher ist Wohnung II auch kein steuerbegünstigtes 
Familienheim.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 19.12.2024 - 14 K 14131/22, 

Rev. zugelassen

Bei einer Schenkung fällt in der Regel Schenkung-
steuer an. Beinhaltet die Schenkung eine Sache, kann 
die Schenkungsteuer dafür sogar so hoch sein, dass 
Sie unter Umständen etwas veräußern müssen, um 
die Steuer zu bezahlen. Ist ein Unternehmen Teil 
der Schenkung, möchte der Gesetzgeber, dass das 
Unternehmen bestehen bleibt und weitergeführt 
wird. Daher gibt es Regelungen, wonach bestimmte 
Teile des Unternehmens ganz oder teilweise von der 
Steuer befreit werden können. Im Streitfall musste  
das Finanz gericht Münster (FG) entscheiden, ob 
ein zum Unter nehmen gehörendes Grundstück be-
günstigt ist oder nicht.
Der Vater des Klägers gründete im Jahr 2017 eine 
GmbH & Co. KG. Von dem eingelegten Geld wur den 
zwei Grundstücke erworben. Darauf wurden Ferien-
häuser gebaut. Zum 31.12.2019, vor Abschluss der 
Bau maßnahmen, schenkte der Vater dem Kläger 
und dessen Bruder seine Gesellschaftsanteile. Im 
Juli 2020 erfolgte die erstmalige Vermietung. Mit 
der Vermietung und Vermarktung wurde ein Dienst -
leister beauftragt. Nach Ansicht des Finanzamts lag  
kein begünstigtes Vermögen vor, da die Grund -
stücke zur Überlassung an Dritte erworben wurden.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Nach Ansicht 
des Senats handelt es sich bei den Grund stücken 

um begünstigtes Vermögen. Die Grundstücke waren 
am Übertragungsstichtag noch nicht Dritten zur 
Nutzung überlassen. Auf die beabsichtigte Nutzung 
kommt es nicht an, da nur der Zustand im Über-
tragungszeitpunkt relevant ist. Dies entspricht auch 
der Systematik der Steuerbefreiung, da bei noch 
unge nutzten Grundstücken die zukünftige Art der 
Nutzung, Einordnung und Rückausnahme noch  
nicht bekannt ist. Ausschlaggebend ist die Nutzung 
am Stichtag der Steuerentstehung.
Es liegt auch keine missbräuchliche Steuergestal tung 
vor. Die Übertragung an dem gewählten Stichtag 
war nicht unangemessen, da sie weder schwerfällig, 
gekünstelt, unpraktikabel, überflüssig, ineffektiv noch 
widersinnig war. Außerdem behauptete der Kläger, 
die Übertragung in 2019 sei krankheitsbedingt zum 
Ablauf des Jahres vorgenommen worden.

Hinweis: 
Lassen Sie sich bei Vornahme oder Empfang einer 
größeren Schenkung unbedingt steuerlich beraten, 
um über alle Konsequenzen Bescheid zu wissen!

Quelle: FG Münster, Urt. v. 14.11.2024 - 3 K 908/23 F, Rev. (BFH: 

II R 38/24)

Grundstücksschenkung: Inwieweit der Bebauungszustand eine Rolle spielt

Grundsteuer: Können die Bodenrichtwerte innerhalb einer Richtwertzone abweichen?

Haben Sie den Begriff "Bodenrichtwertzone" schon 
einmal gehört? Damit ist ein Gebiet gemeint, in 
dem, auf den Bodenrichtwert bezogen, einheitliche 
Wertverhältnisse herrschen. Das heißt, man geht 
davon aus, dass die Wertunterschiede zwischen 
allen Grundstücken innerhalb einer Zone nicht allzu 
groß sind. Der Bodenrichtwert ist entscheidend für 
die Berechnung der Grundsteuer. Im Streitfall lagen 
zwei unterschiedliche Grundstücke in einer Zone. 
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste ent-
scheiden, ob unterschiedliche Bodenrichtwerte zu 
berücksichtigen sind.

Der Antragsteller ist anteiliger Eigentümer einer 
Doppel haushälfte. Hinter diesem Grundstück liegt 
das im Alleineigentum des Antragstellers befind-
liche, zu einem Landschaftsschutzgebiet gehörende 
Grundstück. Beide Flurstücke befinden sich in 
einer Bodenrichtwertzone, die auf den Stichtag 
01.01.2022 einen Bodenrichtwert von 630 EUR/qm 
für baureifes Land ausweist. Der Antragsteller gab  
an, das unbebaute Grundstück werde als Garten-
fläche genutzt.
Laut einem Gutachterausschuss betrage der Boden-
richtwert für vergleichbare Flächen in anderen Zonen 
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Bundesverfassungsgericht: Der Solidaritätszuschlag darf bleiben

Der Solidaritätszuschlag ist verfassungsgemäß und 
darf weiter erhoben werden – dies hat das Bundes-
ver  fassungsgericht (BVerfG) kürzlich entschieden. 
Für den Staatshaushalt ist dies eine gute Nachricht, 
denn nun steht fest, dass die Regierung weiterhin  
mit mehr als 12 Mrd. EUR pro Jahr aus dem Soli-
daritäts zuschlag rechnen kann. Bedeutsam ist auch,  
dass der Staat keine Einnahmen aus den vergan ge-
nen fünf Jahren zurückzahlen muss; dies wären rund  
65 Mrd. EUR gewesen.
Gleichwohl betonten die Verfassungsrichter, dass 
eine Sonderabgabe wie der Solidaritätszuschlag nicht 
unbegrenzt erhoben werden dürfe, sondern nur so 
lange, bis der Grund für die Abgabe "evident weg-
fällt". Dieser Zeitpunkt ist nach Gerichtsmeinung  
aber noch nicht gekommen. Die Abgabe war ur-
sprüng  lich im Jahr 1995 eingeführt worden, um die 
Wiedervereinigung und den Aufbau Ost zu finan-
zieren. Das BVerfG erklärte jedoch, dass es auch 
heute noch strukturelle Unterschiede zwischen Ost 
und West gäbe. Die Bundesregierung hatte im Ver-
fahren ein Gutachten vorgelegt, wonach die Kosten 

der Deutschen Einheit zumindest noch bis 2030 
bestünden.
Dass der Solidaritätszuschlag seit dem Jahr 2021 
nur noch von Besserverdienern, Unternehmen und 
Kapital anlegern entrichtet werden muss, ist nach 
Auff  assung des BVerfG keine unzulässige Ungleich -
behandlung. Die Staffelung ist nach Gerichts    -
meinung zwar nicht verpflichtend, aber durch das  
Sozial   staats prinzip gerechtfertigt. Auch angesichts 
der unter   schiedlichen wirtschaftlichen Leistungs-
fähig  keit der Einkommensteuerzahler darf der Ge-
setz geber eine solche Abstufung vornehmen.

Hinweis: 
Seit 2021 zahlen nur noch 10 % der Steuerzahler 
den Solidaritätszuschlag. Privatleute müssen die Er-
gänzungsabgabe derzeit erst ab einem jährlichen zu 
versteuernden Einkommen von 73.484 EUR zahlen; 
für Paare ist der Grenzbetrag doppelt so hoch.

Quelle: BVerfG, Urt. v. 26.03.2025 - 2 BvR 1505/20

Verluste aus Steuerstundungsmodellen: Verrechnungsbeschränkung ist auch bei definitiven Verlusten verfassungs-
gemäß

Verluste aus sogenannten Steuerstundungsmodel-
len dürfen nach dem Einkommensteuergesetz nur  
mit (künftigen) Gewinnen aus derselben Ein kunfts-
quelle verrechnet werden. Sie dürfen weder mit 
anderen Einkunftsarten verrechnet noch im Wege 
des Verlustrück- oder -vortrags abgezogen werden. 
Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, wenn aufgrund 

einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in 
Form negativer Einkünfte erzielt werden sollen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, 
dass diese Verlustausgleichs- und -abzugsbe schrän-
kung auch im Falle sogenannter definitiver Verluste 
verfassungsgemäß ist. Im zugrunde liegenden Fall 
hatte sich der Kläger als Kommanditist an einer im 

3,50 EUR/qm. Der Antragsteller beantragte daher 
eine Minderung des Bodenrichtwerts. Das Finanz-
amt gewährte jedoch nur eine Reduzierung auf 
78,25 EUR. Da vom Gutachterausschuss kein 
Boden richtwert bzw. lediglich ein Bodenrichtwert 
für baureifes Land ermittelt werde, sei der Wert des 
unbebauten Grundstücks nach dem Gesetz mit  
12,5 % des Bodenrichtwerts für baureifes Land anzu-
setzen.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die zu 
bewertende Fläche kann keinem der Entwick lungs-
zu stände von baureifem Land, Rohbauland, Bauer-
wartungsland oder Flächen der Land- und Forst wirt-
schaft zugeordnet werden. Der Senat ordnete sie 
daher als "sonstige Fläche" ein. Er konnte offen-

lassen, ob das Finanzamt berechtigt war, den Wert 
des unbebauten Grundstücks aus den Werten ver-
gleichbarer Flächen abzuleiten. Im Übrigen war die 
vom Finanzamt vorgenommene eigene Ableitung 
eines Bodenrichtwerts in der Sache nicht nach voll-
ziehbar. Eine Grundlage oder eine Herleitung für die 
hierfür angewandte Formel hatte es nicht dargelegt.
Da in der Literatur erfahrungsgemäß etwa der zwei- 
bis vierfache Betrag des Werts der reinen land- oder 
forstwirtschaftlichen Flächen herangezogen wird, 
setzte das FG den Bodenrichtwert mit 10,50 EUR, 
also dem dreifachen Wert des Bodenrichtwerts für 
Grünland, an.

Quelle: FG Düsseldorf, Beschl. v. 09.01.2025 - 11 V 2128/24 A (BG)
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2.17 Noch nicht abschließend geklärt: Wann bei einer Familienstiftung Schenkungsteuer anfällt

Es gibt verschiedene Gründe, eine Familienstiftung 
zu gründen. Einer dieser Gründe könnte sein, dass 
man sein bestehendes Vermögen über Generationen 
hinweg schützen und eine Zersplitterung oder 
Aufteilung vermeiden möchte. Dies kann zu einer 
Optimierung der Erbschaftsteuer führen. Im Streit  -
fall stellte sich die Frage, in welcher Höhe Schen-
kung steuer bei Gründung einer Stiftung anzusetzen 
ist. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) musste 
hier zu entscheiden.
Die Klägerin ist eine Familienstiftung, die durch die 
Eheleute A und B errichtet wurde. Der Stiftungs-
zweck lag in der Förderung des Familienzusam-
men halts über Generationen und der anlass- und 
bedarfs unabhängigen finanziellen Unterstützung 
der Begünstigten. Das Grundstockvermögen betrug 
80.000 EUR und wurde von A und B eingezahlt. 
Das Finanzamt erließ zwei getrennte Schenkung-
steuerbescheide für den Übergang von jeweils  
40.000 EUR von den beiden Stiftern auf die Kläge-
rin. Auf den steuerpflichtigen Erwerb wandte es 
die Steuerklasse III an, berücksichtigte also jeweils 
einen Freibetrag von 20.000 EUR, und wandte auf 
den verbleibenden Erwerb (je 20.000 EUR) einen 
Steuersatz von 30 % an.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Das Finanz-
amt hat eine unzutreffende Steuerklasse ermittelt  
und damit einen zu niedrigen Freibetrag berück-

sich    tigt. Es hat die Klägerin zwar zu Recht als Fa -
mi lien  stif tung eingeordnet, für die Bestimmung der 
relevanten Steuerklasse ist jedoch das Ver  wandt-
schafts verhältnis des nach der Stiftungsurkunde 
"entferntest Berechtigten" zum Schenker relevant. 
Berechtigte der Stiftung sind alle aktuell und poten-
tiell Begünstigten. Allerdings muss hier zwischen  
Bezugs- und Anfallsberechtigten unterschieden wer-
den. Bezugsberechtigte erhalten während der Dauer 
des Bestehens der Stiftung Leistungen, Anfalls be-
rechtigte erst bei deren Auflösung.
Für die Steuerklassenbestimmung sind die Bezugs-
berechtigten entscheidend und hier die "entferntest 
Berechtigten". Das heißt, es ist danach zu fragen, 
welche Steuerklasse einschlägig wäre, wenn die  
Zu  wendung direkt vom Stifter kommen würde. Hier-
nach würden die "entferntest Berechtigten" unter die 
Steuerklasse I fallen, so dass ein Freibetrag von 
100.000 EUR zu berücksichtigen wäre.

Hinweis: 
Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Die 
Revision wurde zugelassen, da die Rechtsfrage bis-
her nicht entschieden wurde und grundsätzliche 
Bedeutung hat.

Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 27.09.2024 - 4 K 1138/24, Rev. 

(BFH: II R 33/24)

Jahr 2005 gegründeten GmbH & Co. KG beteiligt, 
die ein Werk zur Herstellung von Biodiesel aus Raps 
errichtete und betrieb. Im Anlegerprospekt wurden 
den potenziellen Anlegern für die Anfangsjahre 2005 
bis 2007 kumulierte steuerliche Verluste in Höhe von 
3,973 Mio. EUR prognostiziert. Gewinne sollten erst 
ab 2008 anfallen.
Bis 2020 sollten die Anleger dann einen Total über-
schuss von rund 155 % erwirtschaften. Der Plan, die 
Anfangsverluste später wieder auszugleichen, ging 
jedoch gründlich schief: Schon im Jahr 2009 wurde 
über das Vermögen der Gesellschaft das Insol venz-
verfahren eröffnet und ihr Betrieb aufgegeben.
Das Finanzamt stufte die Gesellschaft als Steuer-
stun dungsmodell ein und behandelte die Verluste 
der Kommanditisten als nur mit zukünftigen Ge-
win  nen verrechenbar (und nicht als sofort aus-

gleichs- und abzugsfähig). Der BFH war gleicher 
Ansicht und ging im vorliegenden Fall von einem 
Steuerstundungsmodell aus. Die Annahme eines 
solchen Modells setzt nach Auffassung der Bundes-
richter nicht voraus, dass sich eine Investition im 
Einzelfall als betriebswirtschaftlich nicht oder wenig 
sinnvoll darstellt.
Der Anwendbarkeit der Verlustausgleichs- und 
-abzugs beschränkung steht auch nicht entgegen, 
dass die im Streitjahr 2009 aufgelaufenen Verluste 
aufgrund der Insolvenz der Gesellschaft und der 
Betriebsaufgabe nicht mehr mit späteren Gewinnen 
aus derselben Einkunftsquelle verrechnet werden 
konnten und somit definitiv waren.

Quelle: BFH, Urt. v. 21.11.2024 - IV R 6/22
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Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen: Wie sich Privathaushalte den Steuerbonus von 20 % sichern

Wer sich professionelle Hilfe für Garten und Haus-
halt holt, kann einen Teil der anfallenden Kosten als 
haushaltsnahe Dienstleistungen oder Hand werker-
leistungen von seiner Einkommensteuer abziehen; 
der Fiskus gewährt einen Steuerbonus von 20 % der 
Lohnkosten.
Bei Handwerkerleistungen ist der maximale Steuer-
bonus auf 1.200 EUR pro Jahr begrenzt. Bei haus-
haltsnahen Dienstleistungen (z. B. Fenster putzen, 
Gardinen waschen oder Teppiche reinigen) liegt der 
jährliche Höchstbetrag bei 510 EUR (für Minijobber) 
bzw. 4.000 EUR (für selbstständige Dienstleister 
und Arbeiten auf Lohnsteuerkarte). Die Kosten für 
Rasenmähen, Unkrautjäten und Heckenschneiden 
sind in der Regel als haushaltsnahe Dienstleistungen 
und nicht als Handwerkerleistung absetzbar – es 
gelten dann also die Höchstbeträge von 510 EUR  
bzw. 4.000 EUR pro Jahr.
Sämtliche Leistungen werden steuerlich aber nur 
gefördert, wenn sie im selbst bewohnten Haushalt 
erbracht werden (hierzu gehört aber auch der Gar-
ten). Wird ein Teppich zur Reinigung gebracht, 

können die damit verbundenen Arbeitskosten daher 
nicht steuerlich geltend gemacht werden. Weitere 
Voraussetzung für die Anerkennung haushalts nahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen ist, 
dass über die Leistung eine Rechnung vorliegt, die 
unbar bezahlt wird, also per Überweisung oder per 
Last schrifteinzug.
Sind all diese Hürden genommen, sind die Ar-
beits kosten einschließlich Maschinen- und Fahrt-
kosten, sowie Verbrauchsmittel in der Einkommen-
steuererklärung absetzbar. Die Kosten für das 
Ma  terial (z. B. für neue Terrassenplatten) dürfen 
hin gegen nicht steuermindernd geltend gemacht 
wer den. Leistungsempfänger sollten daher darauf 
achten, dass die Arbeitskosten in der Rechnung des 
Hand werkers oder Dienstleisters separat aufgeführt 
wer den. Ist dies nicht der Fall, sollten sie nach-
träglich auf eine Aufschlüsselung bestehen.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung  

v. 10.03.2025

E-Rezepte: Wie Krankheitskosten dem Finanzamt nachgewiesen werden können

Bei gesetzlich Krankenversicherten wird die Ver-
schreibung von Arznei- und Heilmitteln bereits 
seit 2024 über das elektronische Rezept (E-Rezept) 
abgewickelt. Patienten erhalten das E-Rezept von 
ihrem Arzt elektronisch oder ersatzweise als Aus-
druck mit einem bestimmten Code. Das E-Rezept 
kann von den Apotheken aus der Versicherungs-
karte ausgelesen oder dem Ausdruck entnommen 
werden. Vorbei sind damit die Zeiten, in denen eine 
unleserliche Handschrift auf Papierrezepten zum 
Rätselraten in der Apotheke geführt hat.
Wer in seiner Einkommensteuererklärung Krank-
heits  kosten als außergewöhnliche Belastung geltend 
machen möchte, muss dafür dem Finanzamt einen 
Nachweis erbringen können. Bislang konnten Be-
troff ene dazu das Rezept aus der Arztpraxis oder die 
ärztliche Verordnung verwenden. Da das E-Rezept 
nun das ausgedruckte Rezept ersetzt, ist dies aber 
nicht mehr möglich.
Als Nachweis akzeptieren die Finanzämter nun den 
Kassenbeleg oder die Rechnung der Apotheke, in 

der das Rezept eingelöst wurde. Darauf müssen der 
Name des Medikaments oder des medizinischen 
Hilfsmittels, die Art des Rezepts, der Zuzahlungs-
betrag und der Name der steuerpflichtigen Person 
enthalten sein.
Das Bundesfinanzministerium hat die Finanzämter 
angewiesen, für den Veranlagungszeitraum 2024 
auch Quittungen ohne den Namen der steuer pflich-
tigen Person zu akzeptieren. Dies gilt somit für die 
Einkommensteuererklärung 2024. Ab 2025 müs sen 
dann aber zwingend alle genannten Angaben ent-
halten sein.

Hinweis: 
Privat krankenversicherte Steuerzahler können dem 
Finanzamt statt der Verordnung nun alternativ den 
Kostenbeleg ihrer Apotheke vorlegen.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung  

v. 03.03.2025
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Außergewöhnliche Belastungen: Auch Kosten für eine Psychotherapie lassen sich absetzen

Psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. 
Da es in vielen Regionen Deutschlands zu wenige 
Psycho therapeuten mit Kassenzulassung gibt,  
su chen Betroffene oft Privatpraxen auf und zahlen 
die Therapie kosten aus eigener Tasche. Das Trost-
pflaster: Solche selbst getragenen Behandlungs-
kosten sind als außergewöhnliche Belastungen  
steuer lich absetz bar, sofern bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sind.
Bei vollständigen Selbstzahlern fordert das Finanz-
amt (FA) ein amtsärztliches Attest oder eine Be-
schei ni gung des medizinischen Diensts der Kran-
ken kassen, worin die medizinische Notwendigkeit  
einer Therapie bescheinigt wird. Die Bescheinigung 
muss zwingend vor Beginn der Therapie ausgestellt 
worden sein. Zudem muss die Therapie von einem 
ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten 
mit Approbation durchgeführt werden. Wird eine 
Therapie nach Ablauf der Krankenkassenzahlungen 
fortgesetzt, muss vor der Weiterführung ebenfalls ein 
Amtsarzt oder der medizinische Dienst aufgesucht 
werden.

Hinweis: 
Nicht absetzbar sind hingegen Coachings, um sich 
im Leben besser zurechtzufinden oder die eigene 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Auch Psycho the-
ra pien, die allgemeine Lebensprobleme wie Kinder-
erziehung, Paartherapie oder Sexualberatung zum 
Zweck haben, sind mangels Krankheitsbezug nicht 
abziehbar.

Da eine Psychotherapie zur Heilung von Beschwer-
den, zumindest aber zur Linderung und zur Ver-
mei dung einer Verschlimmerung der Beschwerden 
führt, zählt sie steuerlich zu den Krankheitskosten. 
Beim Abzug als außergewöhnliche Belastung zieht 
das FA zunächst einen individuellen Selbstbehalt ab 
– die sogenannte zumutbare Belastung. Diese liegt 
zwischen ein und sieben Prozent des Einkommens 
und richtet sich neben der Höhe der Einkünfte nach 
dem Familienstand und der Anzahl der im Haus-
halt lebenden Kinder. Erst wenn die Kosten diese 
zumutbare Grenze überschreiten, mindern sie die 
Steuerlast – dann aber in unbegrenzter Höhe.

Hinweis: 
Die zumutbare Belastung wird bei Psychotherapien 
häufig überschritten, da die Kosten in der Regel recht 
hoch sind. Zudem dürfen Steuerzahler auch die 
Fahrtkosten zur Therapie mit 30 Cent pro tatsächlich 
gefahrenem Kilometer absetzen. Die Rechnungen 
vom Psychotherapeuten und die Zahlungsnachweise 
sollten vom Steuerzahler auf jeden Fall aufbewahrt 
werden, da sie dem FA auf Nachfrage vorgelegt 
werden müssen.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 01.04.2025

Kindergeld: Sprachkurse sind keine beruflichen Ausbildungen

Wenn Ihr Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat,  
kön nen Sie unter bestimmten Umständen auch wei-
terhin Kindergeld erhalten. Voraussetzung hier für 
ist, dass Ihr Kind sich entweder in Ausbildung bzw. 
Studium oder in einem Übergangszeitraum von 
bis zu vier Monaten zwischen zwei Ausbildungs-
abschnit ten befindet (z. B. zwischen Schulabschluss  
und Studienbeginn). Auch wenn Ihr Kind sich um 
einen Ausbildungsplatz bemüht, aber keinen ge fun-

den, kann unter bestimmten Umständen weiter hin 
Kindergeld bezogen werden. Im Streitfall musste das 
Finanzgericht Bremen (FG) entscheiden, ob für die 
Tochter des Klägers ein Kindergeldanspruch bestand.
Die Tochter des Klägers hatte das 18. Lebensjahr 
vollendet, befand sich jedoch bis Juli 2023 noch in 
Schulausbildung. Ab Oktober 2023 plante sie ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Im März 2024 teilte 
der Kläger der Familienkasse mit, dass seine Tochter 

3. WEITERE NEUIGKEITEN
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seit Februar 2024 einer bis Ende September 2024 
befristeten Tätigkeit nachgehe. Die Familienkasse 
zahlte daher ab April 2024 kein Kindergeld mehr. Da 
die Tochter das FSJ nicht angetreten, sondern einen 
Sprachkurs absolviert hatte, forderte die Familien-
kasse zudem das Kindergeld von November 2023  
bis März 2024 zurück.
Im April 2024 informierte der Kläger die Familien-
kasse, dass die Tochter sich für das Wintersemester 
an der Universität eingeschrieben habe, so dass ab 
April 2024 wieder Kindergeld gezahlt wurde.
Die Klage vor dem FG hinsichtlich des Zeitraums 
November 2023 bis März 2024 war nicht erfolgreich. 
Es wurde zu Recht kein Kindergeld für diesen Zeit-
raum gezahlt, da die Anspruchsvoraussetzungen 

nicht erfüllt waren. Der Sprachkurs mit drei Stunden 
Unterricht wöchentlich und zusätzlich mindestens 
fünf Wochenstunden Selbststudium erfüllt nicht  
den Tatbestand der Ausbildung für einen Beruf.
Ein Sprachunterricht ist nur dann als Berufsaus-
bil dung anzusehen, wenn er nach seinem Um-
fang den Schluss auf eine hinreichend gründliche  
(Sprach-)Ausbildung rechtfertigt und mindestens 
zehn Wochenstunden umfasst. Das war hier nicht 
der Fall. Auch ein Anspruch aufgrund einer Über-
gangszeit kam im Streitfall nicht in Betracht, da die 
Übergangszeit länger als vier Monate war.

Quelle: FG Bremen, Urt. v. 10.12.2024 - 2 K 92/24

Anhebung zum 01.07.2025: Renten steigen bundesweit um 3,74 %

Zum 01.07.2025 steigen die Renten in Deutschland 
bundesweit um 3,74 % – damit erhöht sich die 
Rente auch in diesem Jahr erneut. Die rund  
21 Millionen Rentner in Deutschland profitieren  
da mit von den guten Tarifabschlüssen des vergan-
ge nen Jahres. Die Anhebung liegt erneut über der 
derzeitigen Inflationsrate. Für eine Standardrente  
bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitrags-
jahren führt die Rentenanpassung zu einem Anstieg 
von 66,15 EUR pro Monat.

Hinweis: 
In Deutschland folgt die Rentenanpassung der Ent-
wicklung der Bruttolöhne. Bis zum 01.07.2025 gilt  
für das Rentenniveau zudem eine sogenannte  
Halte linie von 48 %. Damit das Mindest siche rungs-
niveau von 48 % erreicht wird, steigt der aktuelle 
Renten wert ebenfalls: Er erhöht sich zum 01.07.2025 
von gegenwärtig 39,32 EUR auf 40,79 EUR. Nach-
dem der aktuelle Rentenwert Ost im Jahr 2023 auf -
grund der höheren Lohnsteigerung in den neuen  
Bundeslän dern bereits den West-Wert erreicht hatte, 
erfolgt die Anpassung der Renten seit 2024 bundes-
einheitlich.

Quelle: BMAS, Pressemitteilung v. 06.03.2025

3.2
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JULI 2025

10.07. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.07.2025. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und 
Zahlungen per Scheck. [* bei monatlicher Abführung 
für Juni 2025; bei vierteljährlicher Abführung für das 
II. Quartal 2025]

JUNI 2025

10.06. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
 Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchensteuer ev. und r.kath.**

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.06.2025. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und 
Zahlungen per Scheck. [* bei monatlicher Abführung 
für Mai 2025; ** für das II. Quartal 2025]




